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Klicken Sie einfach gedanklich auf das Bild und dieses Fenster springt auf! So finden Sie auf Anhieb die 
abgespeicherten Wissensgebiete in Ihrem genialen Gehirn!  

 

 

Benutzung des Buches oder wie Sie am meisten davon profitieren: 
Die schriftliche Prüfung nimmt vielfältigen Bezug zur Einteilung der Infektionskrankheiten nach den 
Paragrafen des Infektionsschutzgesetzes und die häufigste gestellte Eingangsfrage in der mündlichen 
Prüfung lautet:  

Welche Gesetze schränken Sie in Ihrer Berufsausübung ein? 

Hier ist allen voran das Infektionsschutzgesetz zu nennen, wegen des sich daraus ergebenden 
Behandlungsverbotes! Die Infektionskrankheiten (IfKH) sind deshalb nach den dazugehörigen Paragrafen 
geordnet, da diese mit den dazugehörigen Paragrafen genannt werden müssen.  

Eine weitere mögliche Einteilung wäre die nach den Organsystemen, diese Einteilung wird durch die 
farbliche Gestaltung der einzelnen Krankheiten ersichtlich. Manchmal ist es schwierig, eine 
Infektionskrankheit eindeutig einem bestimmten Organsystem zuzuordnen, dann haben wir uns entweder 
für das am meisten oder typischsten betroffene Organ entschieden oder für jenes, welche die schlimmste 
Komplikation erleidet.  

I. Allgemeine Hinweise und Legende: 

 Farben und Symbole sowie deren Bedeutung: 

1) Farben:  

Die einzelnen Organkapitel sind durch folgende Farben gekennzeichnet: 

••  IInnffeekkttiioonnsskkrraannkkhheeiitteenn     

••  NNeerrvveennssyysstteemm    

••  HHeerrzz--KKrreeiissllaauuff--SSyysstteemm    

••  AAttmmuunnggssssyysstteemm  

••  HHäämmaattoollooggiiee    

••  EEnnddookkrriinnoollooggiiee    

••  VVeerrddaauuuunnggssssyysstteemm  

••  LLeebbeerr,,  GGaallllee,,  PPaannkkrreeaass    

••  NNeepphhrroollooggiiee    

••  GGeesscchhlleecchhttssoorrggaannee    

••  BBeewweegguunnggssaappaarraatt  

••  SSiinnnneennoorrggaannee  ((HHaauutt,,  AAuuggee,,  OOhhrr))  

••  PPssyycchhiiaattrriiee    
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1. Botulismus  
Step-into-Geschichte©: Die bombierte Bohnendose im Kloster  

 
Um ein Uhr nachts läutet mein Handy. Ein aufgeregter Mönch eines Klosters bittet um meine Hilfe, da ein 
Mitbruder eigenartige Zeichen aufweist. Schnell fahre ich zum Kloster. 
In der Zelle stellt er sich vor: ,,Mein Name ist BoNT, Abbe F. BoNT. Sofort fällt mir seine kloßige Aussprache 
auf. Seinen Witz registrierend, bemerke ich, dass er bei klarem Bewusstsein ist. Gleichzeitig steigt mir der 
säuerliche Geruch von Erbrochenem in die Nase. Der Abbe F. BoNT klagt über Bauchkrämpfe und sagt, dass 
er mich doppelt sehen würde, wobei er versichert, keinen Alkohol getrunken zu haben, obwohl sein Mund so 
unangenehm trocken sei. Er gesteht mir jedoch mit zunehmend abgehackter und leiser Aussprache, die 
Fastenzeiten wären schwer zu überstehen und deutet mit sinkender Hand auf den Tisch. Er klagt zusätzlich 
über Obstipation und sagt mit fragendem Blick: ,,Die Bananen? Vom Obstteller“ Zum Tisch blickend sehe ich 
einen Klosterschinken, vakuumisolierte Speckklöße und Bohnendosen, darunter steht ein sonderbarer 
Obstteller. 
Die ausgebeulte, geöffnete Bohnendose sticht mir ins Auge.  
Sofort schießt es mir durch den Kopf:  
- ausgebeulte Bohnenkonserve, Lebensmittelvergiftung – Botulismus! Jetzt gilt es, 
die ersten Anzeichen zu überprüfen:  
2. Mit meiner besonderen Diagnostikleuchte untersuche ich die Pupillenreaktion zur Feststellung von 
Augennervenlähmungen. Der Abbe F. BoNT hat eine bestehende Mydriasis, die sich nicht durch Lichteinfall 
verändert. Auch bestätigt sich das Doppeltsehen, da er meinen vor ihm hingehaltenen Stift, doppelt 
sieht. Mein Gott, denke ich, die Ausprägung der Augenmuskellähmung ist ein Hinweis für die Schwere 
der Progression der Vergiftung.  
2. Ich lasse den Mönch die Arme heben, er schafft es nur angedeutet. Jetzt ist also das Gift im 
Nervensystem schon weiter nach kaudal vorgedrungen, durchzuckt es meine Gedanken. 
Sofort verständige ich mit meinem Handy den Notarzt und erwähne meinen Verdacht auf eine 
Botulinumintoxikation. Den hereingekommenen besorgten Mitbruder weise ich an, er solle schnell zum 
Klostereingang laufen und den gerufenen Notarzt zur Klosterzelle geleiten. Während er losrennt, ruft er mir 
noch zu, dass kein Fieber besteht, er habe schon gemessen. Hoffentlich kann die Lähmung der 
lebenswichtigen nervalen Zentren verhindert werden.  
Ein Atemstillstand oder Herzstillstand wäre jetzt der schlimmste Fall. Das Leben des Mönchs steht auf dem 
Spiel. Ich lege derweil einen venösen Zugang und überprüfe laufend die Vitalfunktionen und beruhige den 
Mönch und spreche mit ihm, Gott sei Dank bleibt er die bange Wartezeit über bei Bewusstsein.  
Während der Abbe F. BoNT in den Notarztwagen gehievt wird, höre ich noch, wie der Notarzt zum Sanitäter 
sagt, dass die Intensivstation wegen der Gefahr des Atemstillstandes informiert ist sowie die 
Antitoxingabe vorbereitet ist, ein Abwarten der Laborergebnisse wäre fatal. In einer Woche wird der Mönch 
mich anrufen und mir voller Freude erzählen: ,,Stellen Sie sich vor, letztlich habe ich einem Pferd mein Leben 
zu verdanken! Das Gemälde des Pferdes habe ich jetzt in meiner Klosterzelle angebracht! Das Pferd kann 
Gegengifte gegen die Botulismustoxine produzieren, so was Erstaunliches. Glücklicherweise habe ich die Gabe 
des Immunserums gut vertragen und war nicht allergisch. Ihnen bin ich besonders dankbar. Sie hatten ja die 
Situation sofort richtig eingeschätzt.“ Und er verabschiedet sich mit den Worten: ,,Ich werde Sie in unser 
tägliches Gebet einschließen.“Wir befinden uns wieder im Notfalldienst. Beim Verlassen des Klosters lässt 
mich eine Frage nicht los: ,,Warum hatte der Mönch ein Honigglas mit Schnuller auf dem Tisch stehen?“ 
Während ich nach einer vernünftigen Lösung suche, fahre ich in die Praxis zurück und melde diesen Fall sofort 
an das Gesundheitsamt. Ich hoffe, es möge geruhsamer weitergehen, aber meine Hoffnung wird sich nicht 
bestätigen. Im Gegenteil, dieser Freitag, der 13te, wird für mich unvergesslich bleiben. 
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1.  Def.: 

Nahrungsmittelvergiftung mit dem Botulinum-Neurotoxin (BoNT), das von dem Bakterium Clostridium 
botulinum produziert wird und zu Lähmungen führt. Ohne Behandlung verläuft die Vergiftung durch die 
Lähmung des Atem- oder Herz-Kreislauf-Zentrums tödlich. 

2. Übeltäter: 
blaues Mönchsstäbchen – gram + Bakterium: Clostridium botulinum 

 

• Warndreieck mit Totenkopf, der blaue Stäbchenaugen 
 hat – bildet das stärkste bakterielle Gift: 

• Name des Mönchs Abbe f. BoNT – Botulinum-Neurotoxin  

        (BoNT) mit den Enterotoxinen A–F 

 

• Der Arm des Mönches hält die Ursache – das Gift – im synaptischen Spalt 
hoch und lässt es dann sinken. – Das Toxin besetzt im synaptischen Spalt die 
Acetylcholinrezeptoren, was eine Lähmung verursacht. 

• Sporenbildner 

• obligat anaerob 

3. Übertragung: 
 

 

 vakuumisolierte Lebensmittel  

• geöffnete Bohnendose auf dem Tisch – Bohnendosen, 
 sichtbar an Bombage 

• vakuumierte Speckklöße + Schinken auf dem Tisch –  Fleisch-  

und Wurstwaren, v. a. bei Vakuumverpackung 

 

 Sonderformen: 

- Wundbotulismus (auch invasiv durch Drogengebrauch) 

- Honigglas mit Schnuller – Säuglingsbotulismus: v. a. durch Honig (Kinder 
unter einem Jahr dürfen keinen Honig verzehren) 

 

4. Inkubationszeit: 

 Halban der Diagnostikleuchte als Schalter s. u. – hier: da durch ein  

Gift verursacht, wird hier von einer Latenzzeit gesprochen:  

Stunden bis 3 Tages 
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5. Symptome/Klinik 

 

absteigende Lähmung 

• Mydriasis + Doppeltsehen des vorgehaltenen Stiftes – Diplopie, 
Dysphagie, Dysphonie und Dysarthrie 

• Brechschale und Erbrochenes auf dem Gewand – Ü, E 

• D, wichtig: Durchfall nur am 
Anfang, später: 

• besondere Obstschale –  

    Obstipation bis zu paralytischem Ileus 

 

• gezeichnete Nerven auf dem Gewand werden grau + 
Mönch lässt Arme sinken – von kranial nach kaudal absteigende symmetrische, schlaffe 
Lähmungen 

6. KO.: 

• Aspirationspneumonie durch Lähmung der Pharynxmuskeln 

• Verlust der Kopfkontrolle 

• Paralyse der Darmperistaltik mit paralytischem Ileus 

• Atemmuskellähmung mit tödlicher Folge! 

7. Diagnostik: 

• Mehrere Menschen haben die gleichen Symptome + gleiche LBM zu sich genommen? 

• Bestehende Mydriasis – Augennervenlähmung feststellbar durch Untersuchung  

der Pupillenreaktion  

 

• Labor: Toxinnachweis: - LBM untersuchen + Erbrochenes, Mageninhalt, Erbrochenes 

• Serumdiagnostik 

8. Therapie: 

• Pferdebild an der Wand – zuerst: Antitoxin, gewonnen aus dem 
                       Pferdeserum 

 

• Endoskopische Magenspülung nur bedingt empfohlen 

• Antibiotika nach Antitoxingabe 

• intensivmedizinische Maßnahmen wie Beatmung 

 

9. Prophylaxe: 
• vakuumierte Lebensmittel immer prüfen auf Bombage 
• Einwecken von Lebensmitteln: zweimal hintereinander abkochen (100 °C)  
• Eliminieren des Toxins: 15-minütiges Kochen der Lebensmittel bei 100 °C  
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Übung Botulismus: 
Speichert jetzt alle wichtigen Schlagwörter an der Diagnostikleuchte ab:
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